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Gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG und § 90 erster Satz des Geschäfts
ordnungsgesetzes 1975 ist der Nationalrat befugt, die Ge
schäftsführung der Bundesregierung zu überprüfen, deren Mitglie

der über alle Gegenstände der Vollziehung zu befragen und alle 

einschlägigen Auskünfte zu verlangen. § 90 zweiter Satz des 
GeschäFtsordnungsgesetzes 1975 präz i si ert di e "Gegenstände der 

Vo77ziehung" - also die Gegenstände des Fragerechtes - unter 

Verwendung des Wortlautes des § 2 Abs. 3 des Bundesministerien

gesetzes 1973. Demgemäß sind darunter zu verstehen: "Regierungs

akte, Angelegenheiten der behördlichen Verwaltung oder der Ver

waltung des Bundes als Träger von Privatrechten." 

Für den Umfang der Pfl i cht zur Beantwortung einer par 1 amenta

rischen Anfrage ist daher vor allem von Bedeutung, ob die Frage 

ei nen "Gegenstand der Vo 7 1 zi ehung" betri fft. 

Das in Art. 52 Abs. 1 B-VG niedergelegte Fragerecht und die ihm 

korrespondierende Informationspflicht sollen die Volksvertretung 
in die Lage versetzen, sich ein Urteil darüber zu bilden, ob die 

Regi erungsgeschäfte den von der Vo 1 ksvertretung besch lossenen 

Gesetzen gemäß, desgleichen aber, ob sie darüber hinaus auch den 

politischen Intentionen der Volksvertretung entsprechend geführt 

werden. Sie finden daher ihre Grenze in den Ingerenzmöglichkei

ten, über die die Bundesregierung und ihre einzelnen Mitglieder 

in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich verfügen. 
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Eine parlamentarische Anfrage im Zusammenhang mit einem im Ei
gentum des Bundes stehenden Unternehmen ist damit so weit vom 
Interpellationsrecht gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG ("Vollziehung des 
Bundes") erfaßt, als in den Organen dieser Unternehmen Verwal
tungsorgane tät i g werden. Konsequenterwei se unterl i egen daher 

auch nur die Handlungen von Verwaltungsorganen in den Organen 

von Unternehmen der parlamentarischen Interpellation. 

Nicht vom Interpellationsrecht umfaßt sind jedoch Handlungen, 

die von geschäftsführenden Unternehmungsorganen selbst gesetzt 
werden. 

Ihre Fragen'1 bis 4 beziehen sich aber ausschließlich auf Hand
lungen von Unternehmensorganen und wären daher auch von diesen 
zu beantworten. 

Ich habe aber Ihre Anfrage an die ÖBB weitergeleitet. 

Die entsprechende Stellungnahme darf ich Ihnen in der Beilage 

zur Kenntnis bringen. 

am ,,~. Jänner 1994 

Bundesminister 
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BEILAGE 

STELLUNGNAHME DER ÖBB ZU NR. 5625/J-NR/1993 

ZU IHREN FRAGEN: 

"WIE LAUTEN DIE ERGEBNISSE DIESER PRüFUNG? 

WELCHE SCHLÜSSE ZIEHEN DIE ÖBB DARAUS? 

SIND DIE ÖBB BEREIT EINER VARIANTE DEN VORZUG ZU GEBEN, WELCHE 
SOWOHL ÜBER EINEN STUFEN- ALS AUCH ÜBER EINEN SPALTLOSEN EIN
STIEG VERFüGT? 
WENN NEIN: WAS SIND DIE GRüNDE DAFÜR? 

WANN IST MIT EINER ENTSCHEIDUNG ZU RECHNEN?" 

DIE VON DEN ÖBB BEZüGLICH EINES NACHFOLGEFAHRZEUGES FüR DIE 
ELEKTRO-TRIEBWAGENGARNITUREN DER BAUREIHE 4020 DURCHGEFÜHRTEN 
TESTS SOWIE EINE INTERNE STUDIE HABEN ERGEBEN, DAß MIT NUR EINER 
BESTIMMTEN FAHRZEUGVERSION FüR DEN VERKEHR IM BALLUNGSRAUM WIEN 
NICHT DAS AUSLANGEN GEFUNDEN WERDEN KANN. ES MUß VIELMEHR ZU 

EINER ENTFLECHTUNG ZWISCHEN REGIONALVERKEHR UND INNERSTÄDTISCHEM 
VERKEHR KOMMEN, WAS SICH AUCH IN DER ART DER FAHRZEUGE ÄUßERN 
WIRD. 

DIE ÖBB ÜBERLEGEN DAHER, IM S-BAHN-VERKEHR EINSTÖCKIGE NIEDER
FLURFAHRZEUGE ZUM EINSATZ ZU BRINGEN, DA HIER AUFGRUND DER HÄU
FIGEN FAHRGASTWECHSEL, DER GERINGEN VERWEILZEITEN IM FAHRZEUG 
UND DER DICHTEN ZUGFOLGEN DAS HAUPTAUGENMERK AUF DIE GEWÄHR

LEISTUNG EINES REIBUNGSLOSEN BETRIEBSABLAUFES ZU RICHTEN IST. 

IM VERKEHR AUS DEN REGIONEN IM UMLAND NACH WIEN TRETEN - IM 
GEGENSATZ DAZU - LÄNGERE FAHRZEITEN UND BEDEUTEND WENIGER FAHR
GASTWECHSEL AUF. UM ABER BEI DER EINFAHRT DER EILZüGE IN DIE 
S-BAHN-STAMMSTRECKE EINE WEITGEHENDE KOMPATIBILITÄT MIT DEM DORT 
HERRSCHENDEN BETRIEB ZU ERREICHEN, SOLLEN DIESE züGE AUCH AUS 
DOPPELSTOCKWAGEN IN NIEDERFLURAUSFüHRUNG GEBILDET WERDEN. 

EINE ENTSCHEIDUNG ÜBER DEN ANKAUF DER NOTWENDIGEN FAHRZEUGE KANN 
JEDOCH ERST ERFOLGEN. WENN DIE BESTELLUNG UND FINANZIERUNG DER 
ZU ERBRINGENDEN ZUGLEISTUNGEN SICHERGESTELLT IST. 
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